
Rückstellungsvertrag
Vertrag ist von ausnahmlos allen Mitwirkenden des Films zu unter-
schreiben. Siehe hierzu: 1. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 25-27

Herr/Frau .....................................    Telefonnummer ...............
Adresse  .......................................................................................
im folgenden „Mitwirkender“ genannt
wirkt als  .....................................................................................
zum Honorar von  EUR    50,- (Komparse/Sethelfer pro Drehtag)

   EUR   100,- (Teammitglied pro Drehtag)
   EUR   250,- (Schauspieler pro Drehtag)
   EUR 1000,- (Solomusiker/Band pro Musikstück)

an der Spielfilmproduktion „Sternenzauber“ von ArsAstrologica
Filmproductions Jürgen G. H. Hoppmann mit.

Hiermit tritt der Mitwirkende alle Rechte an Bild und Ton sowie alle
seine am heutige Tage erbrachten Leistungen zur Verwertung in Film
und sonstigen Medien an Herrn Jürgen Hoppmann ab. Solomusiker
bzw. Bands treten lediglich ihre Verwertungsrechte am Musikstück
im direkten Zusammenhang mit dem Spielfilms „Sternenzauber“ ab.

Der Mitwirkende erklärt duch seine Unterschrift, daß er die Auszah-
lung des Tagessatzes zurückstellt bis zum Zeitpunkt der Erwirtschaf-
tung von Nettoerlösen gemäß rechts bezeichneter Regelung,  wird
das Honorar selbst gegenüber dem Finanzamt versteuern und alle
evtl. anfallenden Sozialversicherungsbetäge selbst begleichen.

Salvatorische Klausel: Sind Teile des Vertrages nichtig, gelten die
anderen Vertragsteile weiter. Mündliche Absprachen sind ungültig.

Datum  ..................
Unterschrift ....................................................... (Mitwirkender)

Teilnahmebestätigung
(Vertrag wird vom Filmproduzenten am Ende der Arbeit des Mit-
wirkenden am Drehtag persönlich gegengezeichnet)

Hiermit wird bestätigt, daß der auf der linken Seite erwähnte
Mitwirkende in der dort angegebenen Funktion zum dort angege-
benen Tagessatz von  ................ (Betrag zur Bestätigung einsetzen)

am .................... (Datum eintragen)

mitgewirkt hat.

Herr Hoppmann verpflichtet sich als Filmproduzent, das Honorar
nach Verkauf des Films an Kino- oder Videofilmverleih, TV-
Sender oder nach Erhalt eines Festivalspreises von den ihm ausge-
zahlten Nettoerlösen (Einnahmen abzüglich Kosten) auszuzahlen.

Sollten der ihm zufließende Nettoerlös nicht ausreichen, alle Mit-
wirkenden vollständig auszuzahlen, werden die Honorare in Teil-
beträgen beglichen.

Nettoeinnahmen, die über die Gesamtsumme aller Honorare der
Mitwirkenden hinausgehen, kommen Herrn Hoppmann für seine
Leistung als Drehbuchautor, Produzent und Regisseur zugute.

Datum  ..................

Unterschrift und Stempel ................................. (JGH Hoppmann)


